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Allein, flexibel und mobil
Solo-Selbstständigkeit nimmt in Europa stark zu

Immer mehr Erwerbstätige in Europa sind Solo-Selbst-
ständige. Diese zeichnen sich durch hohe Mobilität 
und häufige Statuswechsel aus. Eine vergleichende 
Untersuchung Deutschlands, der Niederlande, Ita-
liens, Großbritanniens und Schwedens belegt diese 
Dynamik, die mit Hilfe der Theorie der Übergangs-
arbeitsmärkte vergleichend analysiert werden kann. 
In Deutschland spielt die Solo-Selbstständigkeit als 
Übergang in abhängige Beschäftigung und in die 
Arbeitgeberselbstständigkeit eine besonders große 
Rolle.

Die Europäische Union erlebt eine „Renais-
sance der Selbstständigkeit“. Nach dem Zwei-
ten Weltkrieg war der Anteil der Selbststän-
digen an allen Erwerbstätigen Jahrzehnte lang 
rückläufig. Ende der 1970er und Anfang der 
1980er Jahre setzte dann in vielen Ländern ein 
Trend hin zu mehr Selbstständigkeit ein. Dieser 
Trend war in Ländern mit niedrigen und Län-
dern mit hohen Anteilen an Selbstständigen 
gleichermaßen zu beobachten; Länderunter-
schiede haben sich dabei auf insgesamt stei-
gendem Niveau weitgehend fortgesetzt.

Zugenommen hat die Selbstständigkeit euro-
paweit in den Bereichen Gesundheit, Bildung, 
Kultur, sonstigen persönlichen Diensten sowie 
in den unternehmensorientierten Diensten. 
Dabei lässt sich auch eine größere Vielfalt 
selbstständiger Erwerbstätigkeit beobachten. 
Neben dem klassischen Mittelstandsbetrieb 
entstanden vor allem im  Dienstleistungssektor 
neue, nichttraditionelle Formen der Selbst-
ständigkeit. Spezielle Arbeitsmarktprogramme 
haben in vielen Ländern dazu beigetragen, 
dass insbesondere Frauen und Personen mit 
geringer Kapitalausstattung, die direkt aus der 
Arbeitslosigkeit kommen, erstmals Zugang zu 
der Erwerbsform Selbstständigkeit bekommen. 
In den meisten europäischen Ländern geht die 
Renaissance der Selbstständigkeit mit einer 
deutlichen Zunahme jener Selbstständigen ein-
her, die ohne Angestellte auf eigene Rechnung 
arbeiten. Europaweit sind heute zwei Drittel 
aller Selbstständigen Solo-Selbstständige.

In der klassischen Gründungsforschung gilt 
die Stabilität eines Unternehmens als Krite-
rium des Erfolgs im Sinne eines möglichst 
langen rentablen Bestehens. Zentral ist die 
Frage, ob sich das Unternehmen nach einer 
kritischen ersten Gründungsphase am Markt 
behaupten kann. Bei den Solo-Selbstständigen 
gibt die  Beständigkeit in diesem Sinne keinen 
Aufschluss über Erfolg oder Scheitern. Der Er-
folg der Einzel- und Kleinunternehmen kann 
nicht nur im Verbleib in der Solo-Selbststän-

digkeit, also in der Beständigkeit des (Solo-
)Unterneh mens, bestehen. Insbesondere bei 
der Existenz gründung durch vormals Arbeits-
lose ist es durchaus als Erfolg zu werten, wenn 
der Übergang von der Solo-Selbstständigkeit 
in ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis 
gelingt. Vor allem ist es als positiv anzuse-
hen, wenn mit der Solo-Selbstständigkeit der 
Schritt zum Arbeitgeberstatus erreicht wird, 
aus dem Einzelunternehmen also ein Betrieb 
mit Beschäftigten wird.

Besonders im Bereich der Solo-Selbstständig-
keit ist es wichtig, dass tragfähige Brücken 
in beide Richtungen geschaffen werden, also 
 sowohl in die Selbstständigkeit hinein als auch 
aus der Solo-Selbstständigkeit heraus. Wie sol-
che „Beschäftigungsbrücken“ ausgestaltet wer-
den können, zeigt das Konzept der Übergangs-
arbeitsmärkte. Dieses sieht die institu tionelle 
Absicherung von Übergängen zwischen ver-
schiedenen Erwerbsformen vor, um soziale 
Ausschließung zu vermeiden. Das Konzept 
kann so zu einer Neuverteilung der Arbeit bei 
gleichzeitiger Verbesserung der Beschäftigungs-
fähigkeit beitragen.

Höhere Mobilität sollte abgesichert werden

Übergangsarbeitsmärkte sollen Optionen oder 
Gelegenheitsstrukturen bieten, die es Indivi-
duen erlauben, mehr Risiken zu übernehmen. 
Die so geschaffene Mobilität erhöht auch für 
„Outsider“ die Chancen, wieder erfolgreich 
auf dem regulären Arbeitsmarkt Fuß zu fas-
sen. Im Sinne der Übergangsarbeitsmärkte ist 
also eine hohe, arbeits- und sozialrechtlich 
abgesicherte Mobilität wünschenswert. Diese 
ist Ausdruck einer Erweiterung der Wahlmög-
lichkeiten zwischen Beschäftigungs- und Betä-
tigungsformen.

Das Mobilitätskonzept basiert auf der Beschrei-
bung von Strömen zwischen den verschie-
denen Erwerbsformen (Solo- und Arbeitgeber-
Selbstständigkeit, abhängige Beschäftigung und 
Nichtbeschäftigung). Anstoß für das Mobili-
tätskonzept liefert der Blick auf das Sozialrecht: 
Eintritt in und Austritt aus der Selbstständig-
keit gehen mit einem bedeutsamen Wechsel 
im arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen 
Status einher.

Die Analysen zur Mobilität Selbstständiger 
stützen sich auf Daten der Europäischen Ar-
beitskräftestichprobe (1993 – 2003) und des 
Europäischen Haushaltspanels (1994 – 2001). 
Der Vergleich der Mobilität von Solo-Selbst-

Mobilität definiert:

Als Mobilität wird der Anteil 
der Personen mit Übergän-
gen (Ein- und Austritten) von 
einem Erwerbsstatus in einen 
anderen innerhalb eines Jahres 
bezeichnet. Dabei wird jeweils 
der Status zum Befragungszeit-
punkt t gegenüber dem Zeit-
punkt ein Jahr zuvor (t-12 Mo-
nate) betrachtet. Die Anteile 
ergeben sich aus der Zahl 
der Personen, die mindestens 
einmal in den 12 Monaten 
vor dem Befragungszeitpunkt 
ihren  Erwerbsstatus gewechselt 
haben, an der Gesamtzahl 
jener, die den betreffenden 
Erwerbsstatus innehatten. 
Mehrmalige Wechsel innerhalb 
eines Jahres können nicht abge-
bildet werden.
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ständigen und abhängig Beschäftigten bestätigt 
unsere Ausgangsthese von der im Vergleich zu 
anderen Erwerbsformen höheren Mobilität 
Solo-Selbstständiger. In allen fünf Ländern und 
zu allen Zeitpunkten im Zeitraum 1993 bis 
2003 liegt die Mobilitätsrate Solo-Selbststän-
diger deutlich über der der abhängig Beschäf-
tigten (siehe Abbildung 2).

Beim Vergleich zwischen Männern und 
Frauen zeigt sich, dass die Frauen in allen 
Ländern fast alljährlich höhere Mobilitäts-
raten aufweisen als die Männer. Insbesonde-
re Eintritte aus der Nichtbeschäftigung kom-
men bei Frauen sehr viel häufiger vor als bei 
Männern.

Diese Ergebnisse zeigen, dass die jährlichen 
Selbstständigenquoten die Zahl der Per-
sonen, bei denen dieser Berufsstatus Teil ih-
rer Erwerbsbiographie ist, nur ungenügend 
repräsentieren. Im Vergleich zum Anteil der 
Personen, die im Jahr 2001 solo-selbststän-
dig sind, ist die Zahl der Personen, die im 
Zeitraum von 1994 bis 2001 mindestens ein-
mal solo-selbstständig tätig waren, in allen 
fünf Ländern etwa doppelt so hoch. Sequen-
zen mit wiederholten Selbstständigkeitspha-
sen sind jedoch in allen Ländern eher selten. 
Zwei Drittel bis drei Viertel aller Solo-Selbst-
ständigen üben im Jahr 2001 diese Tätigkeit 
schon länger als drei Jahre aus.

Im Ländervergleich weist Deutschland (seit 
1996) die höchste Mobilitätsrate Solo-Selbst-
ständiger auf. Weiterhin ist hier der Anteil 
der Personen, die kurzzeitig (unter drei Jahre) 
solo-selbstständig sind, (mit einem Drittel) am 
höchsten. Im Vergleich zu den anderen Län-
dern spielen hier die Übergänge zwischen 
abhängiger Beschäftigung und Solo-Selbst-
ständigkeit die größte Rolle. Die Austritte aus 
der Solo-Selbstständigkeit in die abhängige Be-
schäftigung nehmen zu, bei den Frauen noch 
deutlicher als bei den Männern. Somit steigt in 
Deutschland in der Tendenz die Bedeutung der 
Solo-Selbstständigkeit als Überbrückungsphase 
und als (Wieder-)Einstieg in die abhängige Er-
werbsarbeit. Außerdem ist im Ländervergleich 
in Deutschland mit alljährlich etwa fünf Pro-
zent der Anteil der Solo-Selbstständigen, die zu 
Arbeitgebern werden, am höchsten.

Die Ströme in die Erwerbstätigkeit hinein 
und aus der Nichterwerbstätigkeit heraus, 
die sich als Folge des 2003 einsetzenden 
„Ich-AG-Booms“ ergeben, werden aufgrund 
des Zeitfensters dieser Untersuchung nur 
begrenzt berücksichtigt. Nach einer explora-
tiven Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung der Bundesagentur 
für Arbeit im Jahr 2004 waren von den be-
fragten Personen, die sich bis Ende 2003 aus 
ihrer Gründungs-Förderung nach höchstens 

12 Monaten selbst abgemeldet hatten, im-
merhin 40 Prozent erwerbstätig – 83 Pro-
zent davon in sozialversicherungspflichtiger 
Beschäftigung.

Die Analysen haben gezeigt, dass die Solo-
Selbstständigkeit in allen Ländern mit häufigeren 
Statuswechseln verbunden ist als andere Er-
werbsformen. Solo-Selbstständigkeit wird immer 
häufiger Bestandteil von zunehmend flexibleren 
Erwerbsverläufen. Dies gilt insbesondere für die 
Solo-Selbstständigkeit von Frauen. Der Bedarf an 
gesetzlich garantierten oder (kollektiv-)vertraglich 
abgesicherten Brücken zwischen verschiedenen 
Beschäftigungsverhältnissen bei angemessener 
sozialer Absicherung zeigt sich im Bereich der 
Solo-Selbstständigkeit besonders deutlich.

Probleme entstehen dort, wo eine Vielzahl 
von Sonderregelungen die Versicherungstat-
bestände der einzelnen Zweige bestimmt. 
Dies ist in Italien und Deutschland der Fall. 
Die unterschiedlichen Regelungen zwischen 
den Versicherungsinstitutionen hinsichtlich ei-
ner Versicherungspflicht sowie des Leistungs- 
und Abgabenniveaus erschweren hier einen 
Statuswechsel. So besteht beispielsweise in 
Deutschland für abhängig Beschäftigte eine 
Versicherungspflicht in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung, während selbstständig Er-
werbstätige keiner Krankenversicherungspflicht 
unterliegen, mit Ausnahme der Landwirte und 
der Künstler und Publizisten.

Mit der Begrenzung der Pflichtversicherung auf 
wenige Sondergruppen Selbstständiger stellt 
Deutschland im europäischen Vergleich eine 
Besonderheit dar. Denn in den meisten euro-
päischen Ländern werden die Selbstständigen 
durch die staatlichen Pflichtversicherungssy-
steme erfasst. Der weitgehende Ausschluss der 
Selbstständigen von der Mitgliedschaft in der 
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Summary

Solo-self-employed in Europe

Over the past decades self-employ-
ment has gained in importance in 
most EU member states. In particu-
lar the proportion of one-person 
businesses shows an increasing
trend. In the context of the theory
of transitional labour markets, status 
mobility and the dynamics of solo-
self-employment in five countries
are compared: Germany, the Nether-
lands, Italy, the United Kingdom and 
Sweden, based on mobility rates and 
mobility patterns (inflows, outflows, 
durations). Finally the institutional 
protection of mobility and transi-
tions, which differs from country
to country, is analyzed.
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heterogen. So gibt es zum Beispiel in Schweden 
und den Niederlanden eine allgemeine steuerfi-
nanzierte Grundsicherung, in Deutschland, Ita-
lien und Großbritannien dagegen ausschließlich 
beitragsbezogene Rentenversicherungssysteme. 
(Übersicht Seite 33)

Beim sozialdemokratischen System Schwe-
dens hat, vor dem Hintergrund der univer-
salistischen, steuerfinanzierten Volksversiche-
rung, die Unterscheidung Selbstständigkeit 
versus abhängige Beschäftigung vergleichs-
weise geringe Auswirkungen auf die soziale 
Absicherung. Zwar hat durch die letzte Ren-
tenreform das einkommensbezogene, obliga-
torische Rentensystem, das die steuerfinan-
zierte Volksversicherung ergänzt, eine enorme 
Aufwertung erfahren. Die Einkünfte Selbst-
ständiger werden jedoch durch das einkom-
mensbezogene Rentensystem ebenso berück-
sichtigt wie die der abhängig Beschäftigten. 
Nachteile beim Wechsel zwischen abhängiger 
und selbstständiger Erwerbsarbeit sind somit 
weniger wahrscheinlich.

Das italienische Rentensystem ist, wie das 
deutsche, ausschließlich einkommens- und 
beitragsbasiert, es gibt keine Grundrente bzw. 
Mindestsicherung. Von der Vielzahl von be-
rufsgruppenspezifischen Rentenfonds werden 
alle Erwerbstätigen erfasst, auch die Selbststän-
digen. Die Fonds unterscheiden sich in Bezug 
auf die Leistungen und Finanzierungen zum 
Teil erheblich. Dadurch können Statuswechsel 
bzw. der Wechsel von einem Fonds zum ande-
ren mit Nachteilen verbunden sein.

Im Ländervergleich ist in sozialversicherungs-
rechtlicher Hinsicht der Wechsel zwischen 
Selbstständigkeit und abhängiger Beschäftigung 
in Deutschland am folgenreichsten. Der sozial-
versicherungsrechtliche Schutz bezieht sich hier 
ausschließlich auf die abhängig Beschäftigten. 
Selbstständige sind seit der Entstehung der 
sozialen Sicherungssysteme von der Mitglied-
schaft in der Rentenversicherung, mit Aus-
nahmen von Sonderregelungen, weit gehend 
ausgeschlossen. Somit sind ausgerechnet in 
dem Land mit der höchsten Mobilitätsrate 
Solo-Selbstständiger Status- und Berufswechsel 
mitunter mit erheblichen sozialversicherungs-
rechtlichen Nachteilen verbunden.

In den Niederlanden gewährt die gesetzliche 
Rentenversicherung allen Einwohnern eine 
Grundrente. Charakteristisch für die Nieder-
lande ist die hohe Bedeutung der betrieblichen 
Altersversicherung, durch die fast 90 Prozent 
der Beschäftigten erfasst werden. In Bezug auf 
die betriebliche Altersvorsorge sind Solo-Selbst-
ständige wegen fehlender Betriebszugehörig-
keit benachteiligt, ebenso sind Wechsel in die 
Selbstständigkeit aus diesem Grund mit Nach-
teilen verbunden. Auch in Großbritannien sind 

gesetzlichen Sozialversicherung in Deutschland 
entspricht der Tradition der Bismarck‘schen So-
zialversicherung. Dahinter steht die Vorstellung, 
dass Selbstständige im Gegensatz zu abhängig 
Beschäftigten nicht des kollektiven Schutzes 
der Solidargemeinschaft bedürfen und selbst 
Vorsorge treffen können. Offensichtlich ist je-
doch, dass Selbstständige, insbesondere Solo-
Selbstständige, heute nicht anders als abhängig 
Beschäftigte auf den Verkauf ihrer Arbeitskraft 
angewiesen sind. Auch den sozialen Risiken 
Alter, Krankheit und Arbeits- bzw. Auftragslo-
sigkeit sind sie in gleicher Weise ausgesetzt.

Die Schaffung neuer Sonderregelungen für be-
stimmte Gruppen, wie zum Beispiel die Ein-
führung der Künstlersozialversicherung oder 
der spezifischen sozialversicherungsrechtlichen 
Regelungen des Existenzgründungszuschusses 
(Ich-AG), setzt die unsystematische und unein-
heitliche Einbeziehung von Minderheitsgrup-
pen fort. Dadurch werden auf der einen Seite 
zwar Privilegien für die Sondergruppen, auf der 
anderen Seite jedoch auch neue Hürden, Aus-
grenzungen und Benachteiligungen für die nicht 
berücksichtigten Gruppen geschaffen. Stattdes-
sen sollte der generelle soziale Schutzbedarf 
Selbstständiger anerkannt werden und mög-
lichst allgemein verbindliche, berufsstatusüber-
greifende Regelungen geltend gemacht werden. 
Eine Möglichkeit, über die diskutiert wird, ist 
die obligatorische Einbeziehung aller Selbststän-
digen in die Sozialversicherungs systeme.

Die länderspezifische Ausgestaltung der Sozial-
versicherung ist historisch gewachsen und sehr 
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Land Art der Rentenversicherung Nachteile bei Statuswechsel Absicherung/Vorteile

SW Drei Säulen-Modell
1. Volksversicherungssystem:
 Garantierente
 Ansprüche sind an den Wohnort ge-
 koppelt, steuerfinanziert
2. Erwerbstätigensysteme:
 Einkommensbezogene Rente, umlage-
 finanziert
 Prämienrente, kapitalgedeckt
Erwerbstätigensysteme und private Vorsorge 
sind beitragsbezogen und obligatorisch für 
alle Erwerbstätigen, Einkünfte Selbststän-
diger werden ebenso berücksichtigt wie die 
der abhängig Beschäftigten.
Selbstständige werden somit durch alle 
staatlichen Systeme erfasst. 

Volksversicherungssystem: 
keine Nachteile möglich

Erwerbstätigensysteme: 
Nachteil für Selbstständige 
bei der Höhe des Beitrags-
satzes
(bei abhängig Beschäf-
tigten 11 % AG + 7,5 % AN
= 18,5 %,
Selbstständige zahlen 
18,5 % allein)

Hohe Absicherung auch bei Status-
wechsel, relativ hohe Rentenbeträge, 
nur teilweise an die Erwerbsbiographie 
gekoppelt.
Auch Perioden der Nichtbeschäftigung 
(Elternzeit/Weiterbildung) werden 
umfassend berücksichtigt. 

IT Erwerbsarbeitszentriertes, einkommensbezo-
genes Rentenversicherungssystem;
es gibt kein für alle Einwohner einheitlich 
zuständiges Regelalterssicherungssystem,
sondern berufsgruppenspezifische Renten-
systeme mit einer Vielzahl von Fonds für
bestimmte Gruppen. Die gesamte erwerbs-
tätige Bevölkerung, auch die Selbststän-
digen, wird durch mindestens eines dieser 
Systeme erfasst.

Aufbau, Leistungen und die 
Finanzierung der verschie-
denen Fonds unterscheiden 
sich zum Teil erheblich. Die 
Zugehörigkeit zu einem 
Träger bzw. der Wechsel 
eines Trägers kann deshalb 
nachteilig sein. 

Bei einem Wechsel des Erwerbsstatus 
und dem damit verbundenen Wechsel 
des zuständigen Versicherungsträgers 
werden sämtliche Rentenansprüche 
bei einem Träger zusammengeführt, 
wobei der Versicherte unter bestimmten 
Bedingungen ein Wahlrecht erhält.
Die Rentenhöhe hängt bezüglich des 
Zeit- und Einkommensfaktors deutlich 
von der Erwerbsbiographie ab, Unter-
brechungen wirken sich generell sehr 
nachteilig aus. 

D Erwerbsarbeitszentriertes, einkommens-
bezogenes Rentenversicherungssystem; 
Selbstständige sind von der Mitgliedschaft 
in der Rentenversicherung weitgehend 
ausgeschlossen. Für etwa ein Viertel der 
Selbstständigen gelten jedoch obligatorische 
Sondersysteme.
Möglichkeit der freiwilligen Versicherung in 
der GRV für Selbstständige

Regelungen für Selbststän-
dige sind partikularistisch 
und selektiv, Erwerbs-
formen und Berufe sind 
sozialrechtlich sehr unter-
schiedlich geschützt, 
Status- und Berufswechsel 
mitunter mit erheblichen 
Nachteilen verbunden.

Wegen fehlender Mindestsicherung be-
steht die Gefahr der Altersarmut bei
a) Selbstständigen, die nicht pflicht-
 versichert sind,
b) pflichtversicherten Selbstständigen
 mit geringem Erwerbseinkommen
 sowie
c) flexiblen Erwerbsbiographien (mit
 Phasen nicht pflichtversicherter
 Selbstständigkeit oder geringfügiger
 Beschäftigung).

NL Wie in vielen Ländern „Drei Säulen-Modell“ 
(1. staatlich, 2. betrieblich, 3. privat), aber 
mit starker Gewichtung der zweiten Säule.
1. Volksversicherungssystem: die gesetzliche 
 Rentenversicherung AOW, die eine Grund-
 rente gewährt
2. Betriebsrentensysteme: kollektive betrieb-
 liche oder branchenspezifische Zusatz-
 systeme
 (für Betriebe teilweise obligatorisch)
In der ersten Säule gilt das Wohnbürgerprin-
zip, das heißt, die gesamte Bevölkerung ein-
schließlich der Selbstständigen wird erfasst. 

In der ersten Säule keine 
Nachteile möglich.In der 
zweiten Säule sind über 
90 % der beschäftigten 
Niederländer erfasst, hier 
sind vor allem Solo-Selbst-
ständige mangels Betrieb-
zugehörigkeit benachteiligt, 
Wechsel in die Selbststän-
digkeit also möglicherweise 
nachteilig. 

Aus der ersten Säule:
Einheitsrente mit dem Ziel der Armuts-
vermeidung

GB 1. Grundrentensystem, beitragsfinanziert.
 Erfasst werden zwar Erwerbstätige (ab-
 hängig Beschäftigte und Selbstständige),
 aufgrund der geringen Zugangsvoraus-
 setzungen ist aber quasi der überwiegen-
 de Anteil der Bevölkerung leistungs-
 berechtigt.
2. Einkommensbezogenes staatliches Zu-
 satzversicherungssystem nur für abhängig
 Beschäftigte, auch keine Möglichkeit der
 freiwilligen Versicherung für Selbst-
 ständige in diesem System. 

Im Grundrentensystem 
wenige Nachteile bei Sta-
tuswechsel möglich (diese 
resultieren aus unterschied-
lichen Beitragsklassen 
für Selbstständige und 
abhängig Beschäftigte),
Benachteiligung Selbststän-
diger wegen Ausschluss 
von der staatlichen Zusatz-
versicherung

Aus dem Grundrentensystem:
Einheitsrente mit dem Ziel der Armuts-
vermeidung;
Selbstständige mit Einkommen inner-
halb bestimmter Grenzen zahlen einen 
Festbetrag zur nationalen Sozialver-
sicherung, der jährlich neu festgesetzt 
wird. Der Beitragssatz ist vergleichs-
weise niedrig, dafür bezieht er sich nur 
auf die Alters- und Hinterbliebenen-
versorgung und nicht wie bei den ab-
hängig Beschäftigten auf die Risiken 
Arbeitsunfall und Arbeitslosigkeit. 

Rentenversicherungssysteme – Einbeziehung der Selbstständigen und Nachteile bei Statuswechseln 

Synopse der sozialen Sicherung Selbstständiger. Siehe Boden (2005), Bieber (2003), Fachinger/Oelschläger (2000), Devetzi 
(1999), Goetz (2000), Heese (2003), Lindskog (2005).
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Selbstständige in das staatliche Rentensystem 
einbezogen. Selbstständige mit Einkommen in-
nerhalb bestimmter Grenzen zahlen einen Fest-
betrag, der jährlich neu festgesetzt wird. Damit 
erwerben sie Ansprüche auf Leistungen der 
Mindestsicherung. Hervorzuheben ist jedoch, 
dass die pauschalierte Mindestalterssicherung 
in Großbritannien im Vergleich zur Sozialhilfe 
keineswegs ein höheres Niveau aufweist. 

Der Beitragssatz ist vergleichsweise niedrig, 
dafür bezieht er sich nur auf die Alters- und 
Hinterbliebenenversorgung und nicht, wie bei 
den abhängig Beschäftigten, auf die Risiken 
Arbeitsunfall und Arbeitslosigkeit. Wegen der 
Ausgrenzung aus der Arbeits- und Unfallversi-
cherung sowie aus der einkommensbezogenen 
staatlichen Zusatzversicherung zur Altersvor-
sorge sind Selbstständige benachteiligt, und 
Statuswechsel werden tendenziell erschwert. In 
Bezug auf das Grundrentensystem sind ledig-
lich geringe Nachteile durch unterschiedliche 
Beitragsklassen zu verzeichnen.

In allen untersuchten Ländern weisen die 
solo-selbstständigen Frauen höhere Mobili-
tätsraten auf. Insbesondere Statuswechsel aus 
der Nichterwerbstätigkeit heraus kommen 
bei Frauen sehr viel häufiger vor als bei Män-
nern. Von den beschriebenen Nachteilen in 
den Rentensys temen bei Statuswechseln sind 
Frauen wegen ihrer flexibleren Erwerbsver-
läufe in erhöhtem Maße betroffen. Das gilt 
besonders bei den erwerbszentrierten Sozi-
alversicherungssystemen ohne Grundsiche-
rung. Gemildert werden die Nachteile, sofern 
abgeleitete Ansprüche (über den Ehemann) 
bestehen oder bestimmte Zeiten der Nicht-
erwerbstätigkeit, zum Beispiel Zeiten der Kin-
dererziehung und Pflege von Angehörigen, 
durch das System berücksichtigt werden.

Globalisierung, verschärfter internationaler Wett-
bewerb und nationale Grenzen überschreiten-
de Arbeitsmärkte machen eine (Neu-)Justie-
rung zwischen selbstständiger Erwerbsarbeit, 
Statuswechseln und sozialer Sicherung unab-
dingbar. Ziel sollte es sein, ein (gesellschaftlich 
auszuhandelndes) Mindestmaß kontinuier-
licher Grundsicherung über diskontinuierliche 
Erwerbsverläufe hinweg verlässlich gewähr-
leisten zu können. Je nach nationaler Ausge-
staltung der sozialen Sicherungssysteme stellt 
sich hier ein mehr oder weniger dringender 
Handlungsbedarf. Dieser besteht nicht nur auf 
nationaler Ebene, sondern auch in Bezug auf 
die Etablierung supranationaler, europäischer 
Regelungen.
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